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RS OGH 1975/6/17 3Ob70/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1975

Norm

EO §262

Rechtssatz

Für die Erklärung "zur Herausgabe bereit zu sein" genügt keine stillschweigende Bereiterklärung, zB dadurch, daß der

Dritte ohne einen ausdrücklichen Widerspruch die Vornahme der Pfändung zuläßt, auch nicht die ausdrückliche

Erklärung des Dritten, die Pfändung zuzulassen.

Entscheidungstexte

3 Ob 70/75

Entscheidungstext OGH 17.06.1975 3 Ob 70/75
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